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Der niederländische Verband der Internet-Provider ( Vereniging van Nederlandse
Internetproviders, NLIP) hat am 20. Juni 1996 im Internet eine Beschwerdestelle
für Kinderpornographie ( Meldpunt Kinderporno) eröffnet.

Benutzer, die zufälligerweise auf illegales Material stoßen, können bei der
Beschwerdestelle eine Meldung darüber machen. Die Beschwerdestelle fordert
dann zunächst den Anbieter zum Entfernen des Materials auf. Wenn der Anbieter
nicht reagiert, wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Mit dieser Initiative wollen die Internet-Provider in den Niederlanden ihre
Bereitschaft zur Beteiligung am Kampf gegen die Verbreitung von illegalem
Material zeigen. Die niederländische Justizministerin Sorgdrager hat auf diese
Form der Mitarbeit mit Zustimmung reagiert. Anläßlich der Eröffnung der
Beschwerdestelle gab die Ministerin bekannt, daß das Justizministerium die
strafrechtliche Haftung der Internet-Provider begrenzen will. Durch eine Änderung
des Strafgesetzbuches (§§ 53 und 54) will das Ministerium den Internet-Providern
dieselbe begrenzte Haftung zugestehen wie Verlagen und Druckereien. Der
Provider wird nicht verfolgt, wenn er den Autor des illegalen Materials nennen
kann.
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Rede der Justizministerin der Niederlande vom 20. Juni 1996.
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